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1. Wahlbekanntmachung zur Stichwahl des Landrats/der Landrätin des Kreises Kleve am 
27. September 2020 

 

1. Am 27. September 2020 findet die Stichwahl des Landrats/der Landrätin des Kreises 
Kleve statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Rees ist in folgende Stimmbezirke eingeteilt:  
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Stimm-
bezirk 

Abgrenzung des  

Stimmbezirks 
Lage des Wahlraums  

001.0 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

002.0 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

003.0 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

004.0 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

005.0 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

006.0 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

007.1 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

007.2 Esserden Gaststätte Markett, 46459 Rees, Alte Schulstraße 10 

008.1 Rees Rheinschule Rees, 46459 Rees, Westring 6 

008.2 Bienen Kindergarten Bienen, 46459 Rees, Schulstraße 4 

009.0 Millingen Grundschule Millingen 46459 Rees, Hauptstraße 31 a 

010.0 Millingen Grundschule Millingen 46459 Rees, Hauptstraße 31 a 

011.1 Millingen Grundschule Millingen 46459 Rees, Hauptstraße 31 a 

011.2 Empel Gaststätte Meyboom 46459 Rees, Reeser Straße 46 

012.0 Haldern Grundschule Haldern 46459 Rees, Motenhof 10 

013.0 Haldern Grundschule Haldern 46459 Rees, Motenhof 10 

014.0 Haldern Grundschule Haldern 46459 Rees, Motenhof 10 

015.1 Haldern Grundschule Haldern 46459 Rees, Motenhof 10 

015.2 Mehr Grundschule Mehr, 46459 Rees, Gruenewaldsweg 7 

016.1 Haffen Regenbogenkindergarten Haffen, 46459 Rees, Velthuysen-
straße 7 

016.2 Mehr Grundschule Mehr, 46459 Rees, Gruenewaldsweg 7 

017.0 Mehr Grundschule Mehr, 46459 Rees, Gruenewaldsweg 7 
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 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 17. August 
2020 bis 23. August 2020 übersandt wurden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 27. Septem-

ber 2020, um 14.00 Uhr im Rathaus in Rees, Markt 1, 46459 Rees zusammen. 
 
3. Der Stimmzettel wird amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten. Die Stimm-

zettelfarbe ist gelb mit schwarzem Aufdruck. 
 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in des-

sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 Die Wahlbenachrichtigung und ein gültiger Ausweis sind zur Wahl mitzubringen. 
 
5. Jede wählende Person hat eine Stimme. Sie gibt sie ab, indem durch Ankreuzen oder 

auf andere Weise kenntlich gemacht wird, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahl-
raums  
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie sie gewählt hat. 

 
6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-

lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können in einem beliebigen Stimmbe-

zirk des Wahlbezirks, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, oder durch Briefwahl 
wählen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Wahlamt der Stadt Rees die Brief-

wahlunterlagen (amtlicher Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen. 
Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt: 
a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren Stimmzet-

tel. 
b) Sie legt den Stimmzettel in den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt 

diesen. 
c) Sie unterzeichnet unter Angabe des Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl. 
d) Sie steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unter-

schriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag. 
e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag. 
f) Sie übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene 

Stelle so rechtzeitig, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden. 

 
9. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausü-

ben. 
 
10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 

das Ergebnis verfälscht, wird nach § 107 a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches mit 
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Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist straf-
bar. 

 
Rees, den 16. September 2020 
 
Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
Andreas Mai 
Erster Beigeordneter 

2. Tagesordnung für die Sitzung des Rates der Stadt Rees am 01.10.2020 

 
Tagesor dnung:  

A) Öffentlicher Teil 

 1 .  Fragestunde für Einwohner 
  
 2 .  Mitgliedschaft 
  
 3 .  Erneuerung der Toilettenanlage in der Jungblutstraße;  

hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 20.07.2020 
  
 4 .  Verkehrssituation Heresbachstraße (K11) in Mehr 

Antrag der SPD-Fraktion vom 18.08.2020 
  
 5 .  Verkehrssituation "An der Landwehr" in Rees- Empel 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 20.08.2020 
  
 6 .  9. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans HM 15 
  
 7 .  Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (§ 2b UStG);  

Verlängerung der Optionserklärung 
  
 8 .  Aktuelle Haushaltsdaten: September 2020 
  
 9 .  Mitteilungen und Anfragen 
  

B) Nichtöffentlicher Teil 

 1 .  Mitteilungen und Anfragen  
   

 
G e r w e r s  

Bürgermeister 
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3. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abwasserbetrieb der Stadt Rees 

Der Rat der Stadt Rees hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019, abschlie-
ßend mit einer Bilanzsumme von 24.795.111,29 € und einem Jahresüberschuss von 618.206,81 € festgestellt. 
Aus dem Jahresüberschuss von 618.206,81 € und den Gewinnvortrag von 311,90 € ergibt sich ein Bilanzge-
winn in Höhe von 618.518,71 €. Aus dem Bilanzgewinn wird ein Betrag in Höhe von 617.000,00 € an die Stadt 
Rees als Verzinsung des eingesetzten Kapitals ausgeschüttet. Der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 
1.518,71 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs.2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i. V. m. Artikel 
10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Abwasserbetrieb Stadt Rees. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PKF Fasselt Schlage, Duisburg bedient. 
Diese hat mit Datum vom 17.04.2020 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
 
„BESTÄTIGUINGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  
 
An den Abwasserbetrieb der Stadt Rees 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes der Stadt Rees – bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserbetriebes der Stadt Rees für das Wirt-
schaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den ‚Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage des Abwasserbetriebes der Stadt Rees zum 31. Dezember 2019 sowie deren Ertrags-
lage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage 
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserbe-
triebes der Stadt Rees. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den einschlä-
gigen deutschen, für große Kaptalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschreiben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
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diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 
 
Verantwortung des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 

Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der 
Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Betriebsleiter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.  
 
Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deut-
schen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.  
 

Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbe-
triebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen, deutschen für große Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
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als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser System des Eigenbetriebs abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungslegungsmetho-
den sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Betriebsleiter zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“   
  
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich.  
 
Herne, den 10.07.2020        Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
                                                           Im Auftrag 
                                                        Gregor Loges 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Rees über die Verwendung des Jahresergebnisses und der abschließende 
Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden hiermit öffentlich bekannt  
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gemacht. Jahresabschluss und  Lagebericht liegen beim Abwasserbetrieb der Stadt Rees,  
Kirchfeld 57, 47546 Kalkar während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
Rees, den 19.08.2020     gez. Christoph Gerwers, Betriebsleiter 

4. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Klärwerke Kalkar-Rees 

Die Verbandversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees hat in ihrer Sitzung am 24. Juni 
2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019, abschließend mit einer Bilanzsumme von 7.276.295,33 € und 
einen Jahresüberschuss in Höhe von 268.836,75 € festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 
268.836,75 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 3.766,89 € wird ein Betrag in Höhe von 114.840,00 € an die 
Stadt Kalkar und 146.160,00 € an die Stadt Rees als Verzinsung des Eigenkapitals ausgeschüttet. Der verblei-
bende Gewinnvortrag in Höhe von 11.603,64 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs.2 GO in der bis zum 31. Dezember 2019 gültigen Fassung i. V. m. Artikel 
10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Klärwerke Kalkar-Rees. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF 
Fasselt Schlage, Duisburg bedient. 
Diese hat mit Datum vom 27.04.2020 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
 
„Bestätigungsvermerk des Unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Klärwerke Kalkar – Rees Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Klärwerke Kalkar-Rees Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverban-
des Kalkar-Rees, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Klärwerke Kalkar-Rees für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den ‚Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Klärwerke Kalkar-Rees zum 31. Dezember 2019 sowie deren Ertragslage 
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie deren Ertragslage für 
das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Klärwerke 
Kalkar-Rees. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den einschlägigen 
deutschen, für große Kaptalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und § 103 i. V m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
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nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 
 
Verantwortung des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist der 
Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Betriebsleiter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.  
 
Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deut-
schen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.  
 
Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbe-
triebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen, deutschen für große Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser System des Eigenbetriebs abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rechnungslegungsmetho-
den sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Betriebsleiter zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“    
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich.  
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Herne, den 10.07.2020        Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
                                                           Im Auftrag 
                                                           Gregor Loges 
 
Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Verwendung des Jahresüberschusses und der abschlie-
ßende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jahresab-
schluss und Lagebericht liegen bei den Klärwerken Kalkar-Rees, Kirchfeld 57, 47546 Kalkar während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Kalkar, den 19.08.2020  gez. Arntz, Betriebsleiter 
 

 

 


